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2AllgemeineNotfallplanung
2.4ErstellungeinesEvakuierungsplans

2.4   Erstellung eines Evakuierungs-
plans

2.4.1   Evakuierung und Räumung
DiePlanungundDurchführungeinerEvakuierungsmaßnahme ist
eine der größten Herausforderungen, denen sich eine Gemeinde
imBereichderGefahrenabwehrzustellenhat.Evakuierungbedeu-
tetdabeidieorganisierteVerlegungvonEinwohnern,Tierenund
teilweise auch besonderen Sachwerten. Dabei werden Ortsteile,
GebieteodersogarganzeRegionenalsEvakuierungsbereichede-
klariert.DiebetroffenenEinwohnermüssenausreichendinformiert
sein,registriert,ausdemGebietheraus-transportiertundletztlich
auch versorgt und untergebracht werden. Zu einer umfassenden
Evakuierungsplanung gehört es ebenso, bereits zu Beginn der
Maßnahme die Rückführung der Betroffenen zu planen – soweit
diesabsehbarist.

DiePlanungderEvakuierungunterscheidetsichgrundlegendvon
derMaßnahmeeinerRäumung.UntereinerRäumungverstehtsich
die akute Entfernung von Personen, Tieren und schutzwürdigen
GüternausdemunmittelbarenGefahrenbereicheinerEinsatzstelle.
Dabei erfolgt die Maßnahme ad hoc und ist nicht, wie eine Eva-
kuierung, vorgeplant bzw. folgt einem abgestimmten Ablaufplan.
Da bei einer Räumung nur mit der kurzzeitigen Abwesenheit der
Betroffenenvon ihremeigentlichenWohnortgerechnetwird,sind
Transport, Versorgung und Unterbringung zunächst nachrangig.
SolltesichjedochdurchdieDauerderSchadensauswirkungoder
diedynamischeLageentwicklungeineSituationergeben,inderdie
Betroffenenmittel-bislangfristigeinerHilfebedürfen,gehtdieMaß-
nahmefließendineineEvakuierungslageüber.

FürdenErfolgeinerEvakuierungsmaßnahmehabenmehrereFak-
toreneinenentscheidendenEinfluss.DiesbetrifftzunächstdieAn-
zahlder inderGemeindetatsächlichanwesendenundzuevaku-
ierenden Einwohner nach der jeweiligen Tageszeit, ebenso aber
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auch besondere Objekte, den Einfluss der Verkehrsinfrastruktur
sowiedieindividuellenSchutzmaßnahmen.

   Praxistipp

Der Evakuierungsplan kann immer nur eine Vorplanung unter
definiertenRahmenbedingungendarstellen,welche inderkon-
kretenEinsatzlageinhaltlichgefülltwerdenmüssen.Eswirdda-
beizwischendenallgemeinenEvakuierungsplanungen,welche
dieGrundlagefüralledenkbarenSzenariendarstellen,undder
speziellenEvakuierungsplanungfürkonkreteSchadensszenari-
enoderbestimmteObjekteunterschieden.

2.4.2   Allgemeine Evakuierungsplanung
DieallgemeineEvakuierungsplanungsolleinegrundlegendeVor-
planung füralle imGemeindegebietmöglichenLagendarstellen,
welche im konkreten Einsatzfall an die vorliegenden Umstände
angepasstwerdenmuss.ImEinsatzfallstelltdieseVorplanungdie
Handlungs-undEntscheidungsgrundlagedesStabs füraußerge-
wöhnlicheEreignissedar.UnterBerücksichtigungdeserheblichen
Arbeitsaufwands zur Erstellung einer Evakuierungsplanung stellt
diesePlanungeinwichtigesWerkzeugdergemeindlichenStabs-
arbeitdar.

   Praxistipp

UnterderPrämisse,inderStabsarbeitmöglichstschnellvor die 
Lagezukommen(d.h.dasSchadensereignisschnellstmöglich
soweitunterKontrollezubringen,sodassmitdennächstenvor-
ausplanendenSchrittenbegonnenwerdenkann),mussderZeit-
aufwandfür repressiveMaßnahmendurchpräventiveArbeitso
weitwiemöglichreduziertwerden.

ZunächstmüssenjedochdieIndikatorenzurVorbereitungundletzt-
lichzurDurchführungeinerEvakuierungsmaßnahmedefiniertwer-
den.Dazuempfiehltessich,ausderbeiderLeitstelledesKreises
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hinterlegtenAlarm-undAusrückeordnung(AAO)dieEinsatzstich-
worteherauszufiltern,welchemöglicherweisedieDurchführungei-
nerEvakuierungbedingenkönnen.EsmusseineAbspracheund
intensive Zusammenarbeit mit der Ebene des Landkreises sowie
derKreisleitstelleerfolgen,dabeiEvakuierungsmaßnahmeni.d.R.
auchderEinsatzgemeindeübergreifenderRessourcenindiziertist.
BeiEinsatzstichwortenwiez.B.GefahrstoffaustrittoderGroßbrand
kanndasErforderniseinerEvakuierungvonTeilenderBevölkerung
auchgegebensein,ohnedassesderFeststellungeinesKatastro-
phenfalls(Großschadenslage)bedarf.

DerallgemeineEvakuierungsplanbautaufdemDatenbestandder
OrtsbeschreibungaufundstehtineinemengeninhaltlichenZusam-
menhang.OhneeineumfassendeundstetigaktualisierteOrtsbe-
schreibungkannkeinesuffizienteEvakuierungerfolgen.Aufdieser
Grundlage müssen in der Evakuierungsplanung Ablaufpläne mit
klardefiniertenZuständigkeitenundeinereindeutigenPriorisierung
dererforderlichenMaßnahmenerstelltwerden.DieseMaßnahmen-
katalogemüssenv.a.aberauchmitallenbeteiligtenStellenabge-
stimmtundinregelmäßigenStabsübungendurchgespieltwerden,
damitSicherheitbestehtundMissverständnissevermiedenwerden.

2.4.3   Entscheidungsfindung
UnterEinbeziehungeinesmöglichstumfassendenLagebildsund
insbesondere bei bestimmten vordefinierten Einsatzstichworten
mussdiepolitisch-gesamtverantwortlicheEbene–bzw.inEilfällen
dieLeitungdesStabs–dieEntscheidungüberdieDurchführung
einer Evakuierungsmaßnahme treffen. Aufgrund der außerordent-
lichen Tragweite sowie der straf- und haftungsrechtlichen Folgen
einersolchenEntscheidungmussunmissverständlichKlarheitda-
rüber herrschen, wer in welcher Reihenfolge berechtigt ist, eine
solcheEntscheidungzutreffen.EbensomussdieseEntscheidung
mitallenzugrundeliegendenDatenundallenÄußerungenderbe-
teiligten Stellen lückenlos im Einsatztagebuch vermerkt werden.
Ein einfacher Eintrag ist nicht ausreichend. Es ist geboten, über
dieBesprechungen,welchezurEvakuierungsentscheidunggeführt
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haben,einwörtlichesProtokollzuführenunddieseSitzungenauf-
zuzeichnen.

ImRahmenderEntscheidungsfindungmussermitteltwerden,wie
viele Einwohner von der Evakuierungsmaßnahme betroffen sind.
HierkanneineAnalysederMeldedatenmiteinemGeoinformations-
systemeinewichtigeUnterstützungleisten.ZursachgerechtenPla-
nungderTransport-,Versorgungs-undUnterbringungskapazitäten
istv.a.aberdieAnzahlderEinwohnerrelevant,diesichentweder
nichtselbstständigausdembetroffenenGebietevakuierenkönnen
und/oder die über keine anderweitige Unterbringungsmöglichkeit
verfügen. Als Richtwert kann angenommen werden, dass etwa
10%derbetroffenenBevölkerungnichtselbstständigeineUnter-
bringungsmöglichkeitorganisierenkönnen.Etwa1%derBevölke-
rungistdarüberhinausdaraufangewiesen,dassderTransportaus
demEvakuierungsgebietliegendodermiteinemTragestuhlerfolgt.

DievorgenanntenZahlenkönnenzurgrobenEinschätzungderDi-
mensionierungeinerEvakuierungsmaßnahmeherangezogenwer-
den.Wichtig istaber,dieseDatenals theoretischeAnnahmenzu
betrachtenundnichtalsgesicherteFakten,welcheinjedemSzena-
rioundbeijederörtlichenGegebenheitanwendbarsind.Geradebei
überörtlichenbisregionalenEreignissenunddemAusfallkritischer
Infrastruktur ingrößerenGebietenkannsichdieGenauigkeitdie-
serAnnahmensehrschnellrelativieren.DiemitderPlanungbeauf-
tragtenMitarbeitermüssenimmerdiekonkreteMaßnahmevorOrt
unterEinbeziehungderfürdasGemeindegebietrelevantenFakten
durchführen und sollten sich dabei nicht zu sehr auf statistische
Annahmenverlassen.OptimiertwerdenkanndiePlanungdurchdie
EinbeziehungweitererDatenwiederAltersstrukturderBevölkerung
odervonErfahrungswertenausvorherigenEvakuierungen.

DieVorbereitungsollteidealerweiseimRahmenderStrukturendes
StabsfüraußergewöhnlicheEreignissederGemeindeerfolgen.Es
besteht dabei sowohl die Möglichkeit, die Teilaufgaben der Eva-
kuierungsdurchführungdenStabsfunktionenzuzuordnen,alsauch
dieOption,innerhalbdesStabseineArbeitsgruppezubegründen.
EinemöglicheGliederungderAufgabenzurEvakuierungkannsich
wiefolgtdarstellen:
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a) EvakuierungsvorbereitungundInfrastruktur
b) WarnungundInformationderBevölkerung
c) SammelstellenundTransport
d) Unterbringung
e) Betreuung
f) Veterinärmaßnahmen
g) EigentumssicherungundOrdnung
h) Rückführung

2.4.4   Maßnahmenkatalog
ZurZusammenfassungundAuflistungvonmöglichenEinzelmaß-
nahmenerfolgteeineOrientierungamEvakuierungsplanderStadt
Köln(s.u.),welchealsGroßstadtumfassendeErfahrungenmitder
Thematik besitzt. Die jeweiligen Maßnahmenvorschläge wurden
dabei jedoch,unterBerücksichtigungderBelangederGefahren-
abwehraufEbenederkreisangehörigenGemeinden,angepasst.

Aufgabenbereich Evakuierungsplanung und Infrastruktur (Teil a)
• DefinitiondesEvakuierungsgebiets(AufteilunginAbschnitte)
• VorbereitungderEvakuierungbesondersgefährdeterObjekte
• VorbereitungderEvakuierungvonKrankenhäusernundPflege-

einrichtungen
• FestlegungvonBereitstellungs-sowieVerfügungsräumen(An-

fahrtswegeberücksichtigen)
• LandemöglichkeitenfürLuftrettungsmitteldefinieren(Größeund

BefestigungvonFreiflächen)
• Abfahrtspunkte der Verkehrsmittel festlegen (Verknüpfung mit

Sammelstellen)
• FahrstreckenundZusteigepunktedefinieren
• KennzeichnungundBeschilderungdurchführen(Piktogramme,

fürjedenverständlich)
• UmgangmitHaustieren(KanneineMitnahmeermöglichtwer-

den?)
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Aufgabenbereich Warnung und Information der Bevölkerung 
(Teil b)

• PlanungundEinsatzderWarnmittel(derOrtsbeschreibungzu
entnehmen)

• InhaltederWarninformationenfestlegen(individuelleodervor-
bereiteteWarntexte)

• VeranlassungderBevölkerungswarnung(welcheInformationen
überwelchenKanalzuwelcherZeit?)

• EinrichtungdesBereichsBevölkerungsinformationundMedien-
arbeit(BuMA),sofernnichtimStab

• EinrichtungvonBürgertelefon,zentralemE-Mail-Postfach,Ein-
bindungderdigitalensozialenMedien

• VorbereitungvonZwangsmaßnahmen

EinerderbrisantestenundindermedialenAuswirkungschwierigs-
tenAspekteeinerEvakuierungsmaßnahmekanndieNotwendigkeit
der Anwendung von Zwangsmaßnahmen durch die zuständige
Ordnungsbehörde sein. Wenngleich durch eine frühzeitige und
umfassende Information das Verständnis für die Erforderlichkeit
derEvakuierunggesteigertwerdenkann,sindEinwohner,welche
sich dieser Maßnahme entziehen, nicht auszuschließen. Es wird
Einwohnergeben,diesichpassiv, teilweiseabersogaraktivund
unterAnwendungkörperlicherGewaltgegendieEvakuierungals
behördlicheMaßnahmewidersetzenwerden.DerUmstand,diesen
AspektineinerPlanungberücksichtigenzumüssen,isteineTatsa-
che,diesichausderEinsatzerfahrungergibt,undkeinenegative
Unterstellung.ZueinerverantwortungsvollenundrealistischenEva-
kuierungsplanunggehörtesaberebenauch,sichdiesenTatsachen
zustellen.BeigrößerenEvakuierungsmaßnahmen,mitTausenden
vonBetroffenen,istesalswahrscheinlichanzunehmen,dasssich
Einwohnerwidersetzenwerden.Dabeibedarfeseinerbesonderen
SensibilitätundderfortwährendenBemühung,dieBetroffenenvon
derNotwendigkeitderMaßnahmezuüberzeugen.Letztlichmuss
sichderEntscheidungsträgerabereinerSchutzzielabwägungstel-
len,inderdasLebeneinesMenschenvorallenanderenGüternzu
schützen ist.Daher isteine frühzeitigeAbstimmungzwischender
Gemeinde als Gefahrenabwehr- bzw. Ordnungsbehörde und der
Polizeibehördeerforderlich.
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Aufgabenbereich Sammelstellen und Transport (Teil c)
• Festlegung von Sammelstellen (Einzugsbereiche definieren,

wersammeltsichwo?)
• Transportbedarfeermitteln(wievielePersonen,inwelcherZeit,

anwelchenOrt?)
• Transportkapazitätenbereitstellen(wievieleMittel,mitwelcher

Kapazität,inwelcherZeit?)
• KennzeichnungderTransportmittel
• EinweisungderFahrerindieörtlichenGegebenheitensowiein

dieLage
• Durchführung der Transporte (Abrufung von Mitteln aus dem

Bereitstellungs-/Verfügungsraum)
• KontrolleundNachkontrollederevakuiertenObjekteaufverblei-

bendePersonen(Türkennzeichnung)
• Dekontamination
• Die Einrichtung von Verkehrslenkungspunkten und/oder Lot-

senstellen hat auf Ebene der kreisangehörigen Gemeinden
i. d. R. keine Relevanz. Sollte es zu gemeindeübergreifenden
oder sogar kreisweiten Evakuierungsmaßnahmen kommen,
wirddieLenkungdurchdenVerwaltungsstab(Krisenstab)des
Kreiseserfolgen.

Nicht immerkanneineEvakuierungderbetroffenenBereichedes
Gemeindegebiets erfolgen, bevor es zu einem Schadenseintritt
kommt.BeibestimmtenGefährdungsszenarien,wiez.B.einerGe-
fahrstoffwolkemithoherDynamik,istesmöglich,dassdieevakuier-
tenEinwohnerbeimVerlassenihrerAufenthaltsbereichebereitsmit
Gefahrstoffenkontaminiertwurden.DiesePersonenmüsseninei-
nersog.DekontaminierungzunächstvondenGefahrstoffeninihrer
KleidungundanihremKörperbefreitwerden,bevoreineAufnahme
inderNotunterkunfterfolgenkann.WürdedieseDekontamination
nichterfolgen,könntensichdieGefahrstoffevondenBetroffenen
auchaufandereEinwohnerausbreitenunddieseebenfallsschä-
digen.ZurflächendeckendenHerstellungeinerDekontaminations-
möglichkeit für Personen hält der Bund spezielle Fahrzeuge, die
Dekon-P,vor.MitdiesenFahrzeugenistesmöglich,mittelsDusch-
zelt, Aufenthaltszelt, Brauch- und Abwasserbehältern, Heizungen
sowieBeleuchtungeinenDekontaminationsplatzzubetreiben.Da-
beikanneinDekon-Pnichtalleineoperieren,sondernistmeist in
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ABC-EinheitenderLandkreiseeingebunden.BeiEinbringungvon
GefahrstoffenineinnichtvollständiggesichertesEvakuierungsge-
bietistimmermitkontaminiertenEinwohnernzurechnen.

Aufgabenbereich Unterbringung (Teil d)
• EinrichtungvonGebäudenalsNotunterkünfte
• NutzungderobjektbezogenenErkundungskisten(ModellDRK

NRW,Erläuterungsieheunten)
• ÜbergabepunkteundParkflächeneinrichten(Busverkehr,Groß-

fahrzeuge)
• EinrichtungundBetriebvonRegistrierungsstellenindenNotun-

terkünften
• Abstimmung mit der Personenauskunftsstelle des Kreises

(PASS)

   Hinweis

BesondersbeiderErmittlungmöglicherObjekteunddernach-
folgendenEinrichtungderGebäudealsNotunterkünftezeigtsich
derVorteileinersuffizientenVorplanung.DabeisolltedieRegel-
nutzungderObjektemitindiePlanungeinbezogenwerden.So
kanndiebaulicheAnlageeinerGrundschulezwaralsNotunter-
kunftgenutztwerden, jedochstehenaufgrundderAltersklasse
derSchülerkeineerwachsenengerechtenMöbelzurVerfügung.

InNordrhein-WestfalenwurdendurchdasDRKhierzusog.Erkun-
dungskistenentwickelt,indenen,imRahmeneinerVorerkundung,
alleObjektinformationengesammeltwerdenundanschließenddie
EinrichtungeinerNotunterkunftindiesemspeziellenObjektgeplant
wird.DieseKistenstelleneininmehrereOrdnersegregiertesKom-
plettsystemdar,welchesdieHelferderEinsatzeinheitenalslandes-
weiteinheitlichkennen.IdealerweisewerdendieErkundungskisten
indenObjektenselbstgelagertbzw.denverantwortlichenHaus-
meisternübergeben.

Aufgabenbereich Betreuung (Teil e)
• ErmittlungvonVersorgungskapazitätendurchGroßküchenoder

durchdieHilfsorganisationen
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• Beschaffung der erforderlichen Versorgungsgüter (Kleidung,
Hygieneartikel)

• EinrichtungeinerBetreuungskomponenteindenNotunterkünf-
ten

• BereitstellungvonSanitätskräftenfürdieUnterkünfte
• Einrichtungeiner(Notfall-)Seelsorge(AbstimmungmitFachbe-

raterundKirchen)
• EinrichtungeinerKinderbetreuungindenUnterkünften
• Sicherstellung der Energie-, Wasser- und Gasversorgung der

Unterkünfte
• HerstellungderAbfall-undEntsorgungsmöglichkeiten
• HeimbeatmetePatienten

GrundsätzlichwirddiePlanungderTransportevonPatienten,wel-
che einer besonderen medizinischen Versorgung bedürfen, auf
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Senioreneinrichtungen
fokussiert.InderPraxiswirddabeimeisteinwichtigerAspektaußer
Achtgelassen:dieheimbeatmetenPatienten.EsistinjedemOrts-
teilmitEinwohnernzurechnen,dieinihrergewohntenUmgebung,
alsozuHause,gepflegtwerdenunddortdurchmedizinischeTech-
nik, bis hin zu einem Beatmungsgerät, versorgt werden. Solche
GerätesindmiteinerunterbrechungsfreienSpannungsversorgung
ausgerüstetundkönnenmindestensdreiStundenlangohneEner-
gieversorgungbetriebenwerden.DahermussdiesenPatienten,so-
wohlbeieinemEnergieausfallimGemeindegebietalsauchinsbe-
sonderebeieinerEvakuierung,besondereBeachtungzukommen.
Andersalsesz.B.inKrankenhäusernderFallist,könnendieDaten
über diese Patienten nicht einfach aus einer Datenbank der Leit-
stelleabgerufenwerden.DerStabmusssichalso frühzeitigüber
diePflegedienste(meistspezialisierte),HausärzteundApotheken
alleverfügbarenInformationeneinholen,umdiequalifiziertenKran-
kentransportederzuHausebefindlichenPatientenzuplanen.Bei
deranschließenden temporärenUnterbringungmussdifferenziert
werden,obdiePatienteningesondertenBereicheneinerNotunter-
kunft unter rettungsdienstlicher Überwachung oder aber direkt in
einemaußerhalbdesGefahrenbereichsbefindlichenKrankenhaus
untergebrachtwerdenmüssen.
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Aufgabenbereich Veterinärmaßnahmen (Teil f)
• Ermittlung des Viehbestands (amtliche Viehzählung, Kontakt-

aufnahmemitderBauernschaft)
• Transportbedarfeermitteln(WelcheTierekönnen/müssentrans-

portiertwerden?)
• Transportkapazitätenermitteln(WiekönnensichdieLandwirte

undBetriebegegenseitighelfen?)
• Aufnahmegebiete und Objekte ermitteln (Wo stehen sichere

Hallen,bspw.auchReithallen,zurVerfügung?)
• DurchführungderTiertransporte(WelcheTierekönnenmitwel-

chenFahrzeugentransportiertwerden?)
• Notversorgung der nicht evakuierten Tiere (Sicherstellung der

Belüftung/derMelkanlagen)
• VorbereitungundDurchführungvonNotschlachtungen(Trans-

porte/Seuchenprävention)

Aufgabenbereich Eigentumssicherung und Ordnung (Teil g)
• Sperrung und Sicherung der Zufahrtswege (Sperrposten mit

Personalbesetzen)
• AbgleichderSperrungenmitdenRettungs-undTransportwe-

gen
• ErmittlungbesonderszusichernderObjekte(Rathaus,Banken,

Apotheken,Juweliere)
• Planung und Durchführung besonderer Schutzmaßnahmen

(welcheObjektewiesichern?)
• Heranziehen von Sicherungskräften (Vollzugshilfe der Polizei,

Sicherheitsdienste)
• SammelstellefürFund-undVerlustmeldungen
• Sperrposten

Neben der inneren Sicherung eines bereits evakuierten Gebiets
durchPolizeikräfteisteserforderlich,dieseGefahrenbereicheauch
vonaußenunzugänglichzumachen.DerStab,welcherdieEvaku-
ierungsmaßnahmekoordiniert,solltedabeinichtdemTrugschluss
erliegen,dasseineBeschilderungbzw.dasAufstellenvonWarnba-
kenalleineausreichendist,umVerkehrsteilnehmervonderEinfahrt
inevakuierteBereicheabzuhalten.V.a.Einwohner,dieverständ-
licherweise nochmals in ihre Wohnungen zurückkehren wollen,
könnennichtdurcheineBeschilderungalleinedavonabgehalten
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werden.EinabsoluterSchutzgegendasEindringenvonPersonen
istzwarnichtrealisierbar,esmussjedochandenverkehrstechni-
schenKnotenpunktensowiedenHauptzufahrtsstraßeneineperso-
nelleBesetzungderAbsperrungenerfolgen.DieEinrichtungdieser
Sperrposten versteht sich also immer als eine Kombination aus
Kennzeichnung/BeschilderungundpersonellerBesetzung,welche
idealerweisemitVollzugskräftenderPolizeibzw.derOrdnungsbe-
hördeerfolgt.EshandeltsichauchhierbeiumeineZwangsmaß-
nahme,derenBetrachtungimmervordemHintergrunddesSchut-
zesvonMenschenlebenerfolgenmuss.

Aufgabenbereich Rückführung ( Teil h)
• wiederkehrendePrüfungdesEvakuierungserfordernisses(Auf-

rechterhaltungderMaßnahme)
• AufhebungderEvakuierungsanordnungundBekanntgabeder

Aufhebung
• TransportundRückführungderevakuiertenPersonen
• TransportderevakuiertenTiereindieStallungen
• AufhebungderSicherungsmaßnahmen
• FreigabedergesperrtenDurchfahrtswege

2.4.5   Evakuierung als interdisziplinäre 
Herausforderung

DerEvakuierungsplanisteinelementarerBestandteildergemeind-
lichen Gefahrenabwehrplanung und gleichzeitig eine der größten
Herausforderungen,denenessichalsGefahrenabwehrbehördezu
stellengilt.EininterorganisationalesundinterdisziplinäresZusam-
menwirken der Einsatzorganisationen und der Gemeindeverwal-
tungistdabeiunabdingbar.KeinederbeteiligtenStellenkanneine
derartig komplexe Maßnahme alleine bewältigen. Die möglichst
frühzeitigeEinbindungvonFachberatern,u.a.derHilfsorganisatio-
nen,derNotfallseelsorgeoderauchderbetroffenenEinrichtungen
undBetriebe,sollteselbstverständlichsein.DerbesonderenSensi-
bilitäteinerEvakuierungalszwangsweiseVerbringungvonPerso-
nen aus ihrem gewohnten Lebensmittelpunkt, verbunden mit der
AngstumdaseigeneLebensowiederSorgeumdaszurückblei-
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bendeEigentum,mussseitensderEntscheidungsträgerRechnung
getragenwerden.

DasMittelderEvakuierung ist jedochnichtnurbei lokalenEreig-
nisseninErwägungzuziehen,esstelltauchdieBasisfürüberge-
ordneteMaßnahmendesBevölkerungsschutzesdar.DieGemein-
dealsörtlicheGefahrenabwehrbehördehat als einzigeStelledie
DetailkenntnisseüberihrGebietundverfügtüberdieKontaktezu
denörtlichenAnsprechpartnern.Beigrößerenundübergeordneten
Evakuierungen wird die Gemeinde idealerweise als eine Art Ab-
schnittsleitung der Gesamtmaßnahme eingebunden und stellt ihr
WissenundihreKompetenzenzurVerfügung.

   Hinweis

Wie im Kapitel 5 weiter ausgeführt, ist es zur Förderung des
VertrauensauchaußerhalbderKrisensituationwichtig,einefort-
währendeInformationüberdieThemenBevölkerungsschutzund
Selbstschutzdurchzuführen.Zielsetzungmussessein,dassdie
GemeindebeidenEinwohnernalskompetenterundvertrauens-
würdiger Ansprechpartner in Krisensituationen gilt. Nur wenn
diesesVertrauengegebenist–unddieGemeindealsEntschei-
dungsträgerakzeptiertwird–,kanneineEvakuierungohneden
EinsatzvonZwangsmaßnahmensachgerechterfolgen.
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